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Nr. 162/2017 vom 16.02.2017 
 
Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage in Haltern am See 
 
 
Die Firma Westwind Hawig GmbH & Co. KG, Im Hundel 11a, 45721 Hal-
tern am See, hat einen Antrag zur Erteilung eines Vorbescheides für eine 
Windenergieanlage in 45721 Haltern am See, Gemarkung Haltern, Flur: 
82, Flurstück: 5 vorgelegt.  
 
 
Gegenstand des Antrages ist die Erteilung eines Vorbescheides gemäß der 
§§ 9 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 und Nr. 1.6.2 Verfahrensart V des Anhangs der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), hinsichtlich baupla-
nungsrechtlicher Voraussetzungen gemäß § 35 Abs. 3, Nr. 1 BauGB, des 
Standortes für eine Windenergieanlage des Typs Senvion 3.6 M140, NH 
160 m, RD 140 m, mit einer Leistung von 3,6 MW. 
 
 
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) und 
den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften. 
 
 
Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren (Screening) zur Fest-
stellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung ge-
mäß §§ 3 a-c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt. 
 
 
Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung als unselbstständiger Teil des Genehmigungsverfah-
rens nicht bedarf, da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind.  
 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
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Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt in entsprechender 
Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 des BImSchG 

 

Vorstehendes wird hiermit bekannt gemacht 
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